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Blatt 1

VERMÖGENSÜBERSICHTzum 31 Dezember 2024

Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V. Förderung Wissenschaft und Forschung, Berlin

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

l. Sachanlagen

1 Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

Sonstige Anlagen und
Ausstattung

B. UhflLAUFVERMÖGEN

l. Forderungen, sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen

2. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Kasse, Bank

EUR

13. 970,00
000

Geschäftsjahr
EUR

166,00

13.970, 00

116.875, 18

Vorjahr
EUR

457, 00

136.721,83
18. 050, 00

113.580,38

131. 011, 18 268.809,21



Blatt 2

VERMÖGENSÜBERSICHTzum 31. Dezember 2024

Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V. Förderung Wissenschaft und Forschung, Berlin

PASSIVA

A. VEREINSVERMÖGEN

l. Ergebnisvorträge
1. Ergebnisvortrag allgemein

II. Jahresergebnis

B. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen
2. Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Passiva

EUR

0, 00
0. 00

Geschäftsjahr
EUR

129.078,93

1.932,25

0, 00

0, 00

Vorjahr
EUR

113.247,00

15.831,93

119. 264, 79
610, 49

19.855,00

131.011, 18 268.809,21



Blatt 3

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31 .12.2024

Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V. Förderung Wissenschaft und Forschung, Berlin

AKTIVA

Konto Bezeichnung

Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

Sonstige Anlagen und
Ausstattung

415 Büroeinrichtung

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen

650 Forderungen aus L+L

Sonstige Vermögensgegenstände
721 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar

Kasse, Bank
947 Deutsche Bank #524131000
948 Deutsche Bank #524130200

EUR

96.370,96
20.504 22

Geschäftsjahr
EUR

166,00

13.970,00

0, 00

116.875, 18

Vorjahr
EUR

457,00

136. 721, 83

18. 050, 00

110. 965, 54
2.614,84

Summe Aktiva 131.011, 18 268.809,21



Blatt 4

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31. 12.2024

Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V. Förderung Wissenschaft und Forschung, Berlin

PASSIVA

Konto Bezeichnung

Ergebnisvortrag allgemein
1080 Ergebnisvortrag allgemein

Jahresergebnis
Jahresergebnis

Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen
1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.

Sonstige Verbindlichkeiten
1700 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer

Sonstige Passiva
1890 Umsatzsteuer nicht fällig 19%

EUR
Geschäftsjahr

EUR

129.078,93

1. 932, 25

0, 00

0, 00

0, 00

Vorjahr
EUR

113.247,00

15. 831, 93

119. 264, 79

610, 49

19.855,00

Summe Passiva 131. 011, 18 268. 809, 21



Blatt5

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01. 01.2024 bis 31. 12.2024

Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V. Förderung Wissenschaft und Forschung, Berlin

EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR

A. IDEELLER BEREICH

l. Nicht steuerbare Einnahmen
1. Mitgliedsbeiträge
2. Zuschüsse

II. Nicht anzusetzende Ausgaben
1. Abschreibungen
2. Personalkosten
3. Reisekosten
4. Übrige Ausgaben

Gewinn/Verlust
ideeller Bereich

B. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE

l. Sonstige Zweckbetriebe 1
(Umsatzsteuerpflichtig)

1. Einnahmen aus Umsatzerlösen

2. Ausgaben für sonstige
betriebliche Aufwendungen

GewinnA/erlust
Sonstige Zweckbetriebe 1

Gewinn/Verlust

Sonstige Zweckbetriebe

C. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE

l. Sonstige Geschäftsbetriebe 1

1. Einnahmen aus Umsatzerlösen

2. Ausgaben für sonstige
betriebliche Aufwendungen

GewinnA/erlust
Sonstige Geschäftsbetriebe 1

Übertrag

54.538, 18
30. 17868

291,00
30. 501,78

762,49
28.055 05

84.716,86

59.610,32

25106.54

5. 541,00

29.851,54

24.31054-

24310-54-

47. 701,00

46.564,75

1. 136,25

1.932,25

69.750,00
31.563,52

291,00
33. 189,20

363,98
26. 087, 99

41 381.35

9. 528,50

39. 053, 49

29.524 99-

9952499-

128. 754, 58

124. 779, 01

3. 975, 57

15. 831, 93



Blatt6

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01. 01.2024 bis 31. 12. 2024

Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V. Förderung Wissenschaft und Forschung, Berlin

EUR

Übertrag

Geschäftsjahr
EUR

1. 932, 25

Gewinn/Verlust

Sonstige Geschäftsbetriebe

Vorjahr
EUR

15.831,93

3975.57

D. JAHRESERGEBNIS 1.932,25 15.831,93



KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2024 bis 31. 12.2024

Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V. Förderung Wissenschaft und Forschung, Berlin

Blatt?

Konto Bezeichnung

IDEELLER BEREICH

Mitgliedsbeiträge
2110 Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro
2120 Echte Mitgliedsbeiträge 300-1023 Euro
2121 Echte Mitgliedsbeiträge über 1. 023 Euro
2122 Spenden

Zuschüsse

2303 Sonstige Zuschüsse

Abschreibungen
2500 Abschreibungen auf Sachanlagen

2551
Personalkosten
Löhne und Gehälter

Reisekosten
2560 Reisekosten

Übrige Ausgaben
2800 Mitgliederpflege
2893 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV
2894 Rechts- und Beratungskosten
2895 Versicherungen
2900 Sonstige Kosten ideeller Bereich
2903 Nicht abziehb. VoSt (so betr Aufwand)

SONSTIGE ZWECKBETRIEBE

Einnahmen aus Umsattcrlösen
6012 12. Nationaler Fanchkongress
6013 13. Nationaler Fachkongress
6014 14.Nationater Fachkongress

Ausgaben für sonstige
betriebliche Auhwendungen

6301 Werbekosten
6310 Reisekosten
6328 Veranstaltungsabhängige Kosten
6343 Versicherungen
6364 Rechts- und Beratungskosten
6366 Bankgebühren
6377 Nicht abziehb. VoSt (so betr Aufwand)

SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE

Einnahmen aus Umsatzerlösen
8000 Umsatzerlöse Aussteller 19% USt
8001 Umsatzerlöse TK-Süd 19% Ust
8005 Umsatzsteuer VJ in 2024 fällig

EUR

13. 788, 18
8. 000, 00

32. 750, 00
000

Geschäftsjahr
EUR

18.967, 53-
0,00

1.855,06-
126,67-

7. 105, 79-
0.00

0,00
0,00

5. 541. 00

0,00
2. 287, 46-

17.379,30-
380,02-

3. 710, 12-
44,07-

6.050 57-

22.491,00
5. 355,00

19.85500

54. 538, 18

30. 178, 68

291, 00-

30.501,78-

762, 49-

28.055,05-

5.541,00

29.851,54-

47.701,00

Vorjahr
EUR

12.500,00
7.250,00

38. 000, 00
12.000,00

31.563,52

291, 00-

33. 189,20-

363, 98-

12.606, 15-
1, 00-

1.595,61-
126, 67-

10.808,56-
950,00-

295,00-
9. 823, 50

0,00

750,00-
1. 091, 96-

14. 099, 38-
380, 02-

18. 883, 02-
81,20-

3. 767, 91-

128.754,58
0, 00
0, 00

Übertrag 48. 497, 00 140.610,94



KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2024 bis 31. 12.2024

Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V. Förderung Wissenschaft und Forschung, Berlin

BlattS

Konto Bezeichnung

Übertrag

Ausgaben für sonstige
betriebliche Aufwendungen

8314 Zinsen, Bankspesen
8325 Veranstaltungskosten
8327 Versicherungen
8336 Reisekosten
8374 Umsatzsteuer Vorjahr
8375 Rechts- und Beratungskosten
8378 Anteilige Umsatzsteuerzahlungen
8382 Abziehbare Vorsteuer
8383 Vorsteuer aus VJ in 2024 abzugsfähig

EUR

88, 14-
17.379,30-

760,04-
4. 574,92-

647, 11
3. 710, 12-
1.408,84
4.058, 18-

18.05000-

Geschäftsjahr
EUR

48.497,00

46. 564, 75-

Vorjahr
EUR

140.610,94

140, 06-
123. 198, 76-

760, 03-
2. 183,91-

213, 28
5. 810, 16
1. 541, 57
6. 061,26-

0, 00

JAHRESERGEBNIS
Jahresergebnis 1.932,25 15. 831, 93



Vorstehender Jahresabschluss wurde von uns auf

der Grundlage der von uns geführten Bücher des

Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V.

erstellt. Die uns vorgelegten Belege sowie die

Ergebnisse der körperlichen Bestandsaufnahme

haben wir auf ihre Plausibilität beurteilt.

Berlin, den 11. Juni 2025

Althaus Drabeck Siegel
Steuerberatungsgesellschaft mbH



ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN
für die steuerberatenden Berufe

Die folgenden "Allgemeinen Auftragsbedingungen" gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Steuerberstungsgesellschsften
(im Folgenden "Steuerberater" genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

l. Umfang und Ausführung

[l] Für den Umfang der vom Steuerberaterzu erbringenden Leistungen ist der erteilteAuftrag maßgebend. Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf
einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist derSteuerberater
nicht verpflichtet, denAuftraggeber auf die Änderung oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.

[2] Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung ausgeführt.
[3] Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangsben, als richtig zugrunde legen. Er wird den Auftraggeber

auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinweisen.
(4] Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz,

gehört nur zum Auftrag, wenn dies schriftlich vereinbart ist.
[5] Der Steuerberater weist darauf hin, dsss personenbezogene Daten des Auftraggebers gemäß den Vorschriften des BDSG vom Steuerberater erhoben,

genutzt und gespeichert v>ierden.
[6] DerAuftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwe-

senheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegungvon Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater
im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

2. Pflithten des Auftragnehmers
A. Verschwiegenheitspflicht

{!] Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis
gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn schriftlich von dieser Verpflichtung entbindet. Die Verschwiegenheitspflicht
besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort.

[2] Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters,
[3] Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung. zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. DerSteuer-

berater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach denVersicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung
zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.

[4] Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberührt.
[5] Der Steuerberater darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des

Auftraggebers aushändigen.
(6] Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftragsgebers und dessen Mitarbeitern im Rahmen des erteilten Auftrags maschinell

zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu
übertragen.
Der Steuerberater hat beim Versand bzw. der Übermittlung von Unterlagen, Dokumenten, Arbeitsergebnissen etc. auf Papier oder in elektronischer Form
dieVerschwiegenheitsverpflichtung zu beachten. Der Auftraggeber stellt seinerseits sicher, dass er als Empfänger ebenfalls alle Sicherungsmaßnahmen
beachtet, dass ihm zugeleitete Papiere oder Daten nur den hierfür zuständigen Stellen zugehen. Dies gilt auch für Telefaxe und E-Mails. Zum Schutz der
überlassenen Dokumenten und Dateien sind die entsprechenden technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen. Sollten besondere, über das
normale Maß hinausgehende Vorkehrungen getroffen werden müssen, so isteineentsprechendeschriftliche Vereinbarung über die Beachtung zusätzlicher
sicherheitsrelevanter Maßnahmen 2U treffen.

B. Mängelbeseitigung
[l] Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zurNacherfüllungzu geben.
[2] Schlägt die Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen Frist fehl oder wird sie vom Steuerberater abgelehnt, 50 kann der Auftraggeber nach seiner

Wahl Minderung der Vergütung oder Rücktritt vom Vertrag verlangen.
[3] Offenbare Unrichtigkeiten [z. B. Schreibfehler, Rechenfehler] können vom Steuerberater jederzeit auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Sonstige

Mängel darf äer Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebersberichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte
Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.
C. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

[l] Der Steuerberater hat die Handakten für die Dauer von 10 Jahren nach BeendigungdesAuftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischtjedoch schon
vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber schriftlich aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen und der
Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.

(2] Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer
angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopienanfer-
tigen und zurückbehalten.

[3J Zu den Handakten im Sinne dieserVorschrift gehören alle Schriftstücke, die derSteuerberaterausAnlassseinerberuflichenTatigkeitvondemAuftraggeber
oder für ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die
dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat. sowiefür die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere.

3 Mitwirkung durch Dritte
[l] Der Steuerberater ist berechtigt, zurAusföhrung des Auftrags Mitarbeiter, fachkundige Dritte, Steuerberater bzw. Steuerberatungsgesellschaften sowie

datenverarbeitende Unternehmen heranzuziehen.

[2] Bei der Heranziehung von fachkundigen Dritten und datenverarbeitenden Unternehmen hat der Steuerberater dafür zu sorgen, dass diese sich zur Ver-
schwiegenheit entsprechend Nr. 2a Abs. l verpflichten.

[3] Der Steuerberater ist berechtigt, allgemeinen Vertretern (§ 69 StBerG) sowie Prsxjstreuhändern (§ 71 StBerG) im Falle ihrer Bestellung Einsichtnahme in
die Handakten i. S. d. § 66 Abs. 2 StBerG zu verschaffen.

[4] Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach dem Bundesdatenschutzgesetz, einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen.
Sofern der Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Nr. 2a Abs. 2 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu
tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit auf das Datengeheimnis verpflichtet.

4 Schadenersatz

[l] Der Steuerberater haftet für eigenes Verschulden und für Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll,
bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen
bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden soll.
Die Haftungsbegrenzung gilt rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses an und erstreckt sich, wenn derAuftragsumfang nachträglich geändert
oder erweitert wird, auch auf diese.

[2] Der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Steuerberater bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten
Schadens wird auf l Mio. Euro beschrankt.

{3] Soweit ein Schadenersatzanspruch des Auftraggebers kraft Gesetzes nicht einer kürzeren Verjährungsfrist unterliegt, verjährt er
a) in drei Jähren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist und der Auftraggeber von den den Anspruch begründenden Umständen und
der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
b) ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in fünf Jahren von seiner Entstehung an.
c) ohne Rücksicht auf seine Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflicht-
Verletzung oder dem sonstigen den Schaden auslösenden Ereignis an,

[4] Die in den Absätzen l bis 3 getroffenen Regelungen gelten auch gegenüber anderen Personen als dem Auftraggeber, soweit ausnahmsweise im Einzelfall
vertragliche Beziehungen such zwischen dem Steuerberater und diesen Personen begründet werden.

Vddb-Nf. 71'14. Nachdr. VBrb!
VDDB-Verlag, www.vddb.öe. info@vdub.de



5 Pflichten <le!Auftrae£et>el"s^, ___ .. """;,^". , ".,";, ̂  ", rnrrin»np. ;eemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem
M E^^äs^s^^s^^^^^^

^^^^^S^^^^^^^^^^t^E^ech^des'gilt'rordie Unterricht. ng über alle Vorgänge und Umstände, die für die
^SS^^^STS^^ Endlichen M, tte, lung. n des Steuerbe^ers zur Kenntnis zu ne^en und be, Zwe.els. agen
^ckA5pftra^Vbue!1ahl3ttESlles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters "derseiner ErfülIungsgeMfen_bee^a_chtigen^ ^^

^^uTa^e!eebDe^Tr p1lliceMeutsTchc'A^t's^^^^
JieiinwiliigungzurWeitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt ^^ ^ ^ ^^ ,..»""""k".""^<i;^*". ̂ "" u:^..^

;ibmTuft'rgaug"gVbueI r^cdecssBe°n"R^men'Da7enverar'beitungspr^
[4]^t^e. rJ^^Tu^nTt ^a^o"nraugngd^newe"nru^d^

^^^^e^^^l^^^^^^eb^^um^:wvie^^nL^A^aegeb"d^
SbTaL"ruble^enmhaTemd'e7N eutru n^e^te6Ter'AL^ was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen

durch den Steuerberater entgegensteht.

6 ^^^Z^Si^^^^^^^^Sn deMitwirkungo^rko.rnUr^d^^a^de^^^^^
^S^^^S^^^'^u^^^^^^^^n^^ggebereine^gemesse^^^^^
^^^^i^^^^^^e^^t^^s^^dig^^N, ;9Ab^3]^nb^ührtye^de^
Ahbma^Ldcehdresn^Tz'uogeod^ud^üucntde^enec^
z'war"a"uch dann, wen^ der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

'll^^^nErVerKÜtungundAuslagenersatddesSteuerberatersfürsein^BerufstätigkeitnachSSaaBe^bem^^^^^
M ^S^S^^S^^ ^^^ng^sel^haften"Ledigl?ch^;9-Ab^^

^Z^^l^^^"D^Ai^aggeb^^^arau?^nge^sen, dass ei^ höhere_ode^(auss^^ßl^auß^Kht^^^^^
nTendr"ene^^sd'iegeTe't^chrV e^utuunT(vgL'^

taeulnrgeeSc ahesnTn |S^^^^^^
H ^S£^^e^S^^"^ne ̂ ngerfah. n [z. B. S 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBe^^^^
[, ^^^^SS^^^^^Si Bem. ^-egen^ne^eb^^^uslagen befried. t ist. Dies gilt n,cht, soweit die

^ SS5£2^s^^^^^?^ - -". ̂ """ Fo-
M S^s,:s^=ss?^s^£^s^^^=s^^^^

^^S^^^^a^^^^^ne'wird'zunäch^aufd^^chni^
Se'^aSzgunIsuenn^eZEeT.Zm^^^^^
getroffene abweichende Tilgungsbestimmung ist unwirksam.

8 i:S^^^S^^^ehrnereineZah, ung^.. telsSEPA-Lastsch^, ftvertah^re, nb^^r^^^
^^5nge'DTr'Za°hTucnrs pfl'icuhtigekTn^innerh^ ^onacM Wochen, beeinnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages

?1J ̂e^guang^edsevde^füllung der vereinbarten Leistungen^du^^^^^
^^^^"du^'denE^rit^r'Geschäftiunfähigkeit des Auftraggeber °d"i^FB«ee^G^^haft^^de^^^^^ _ ^^ ^

dMsene'r'Vertragkann'-wenn und sowe it er einen Dienstvertrag im Sinne üer§§ 611.. 675_BGB_, clarstellt_-^on^
p] ̂ eS^n^ ̂ ß^^:^^^^^^d^i;i^^ ^<ES^i^:^^^1

^Erld^TodlLl^da^esei°ners rhriftiic^Verembar°un^ zu erstellen ist und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftrags-

[3] ̂ S^^e:^S^^^^^^?-^^' ^TvSK^Sbua^ianedu3ndckuecmTn^
[4] hDaeftll^rSbe^le e^chh^

^oTguuncg^la°ngt/her7us'zugebM. Außerdem7srd ^^^^^
Rechenschaft abzulegen. ^ ^_ ^ ^ ^ .. .., ____, _, __ "_,. _..,... i..u

^ß^nd^^es'^rt^geshatder'Auftraggeberdem Steuerberater die beiihrnzurAusfuhr^esAuftrag^nges^zt^^e^ar^rt^gs-
^'=gTm'm^m6scuh1^Iich^gefe"rtigterKopreB nTow~iesonstigeyr o^ herauszugeben bzw. von der Festplatte zu löschen.

[6] Nac°h Beendigung des Vertragsverhaitnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

10 Vereütungsanspruch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags
^d6erdue7AS'v"o;s"eme7vo«st?ndigenAus1üh7ung, so richtet sich der Ve

^^tTm"E^ze°l?avirh re'r'von abgewic"hrn we7den"soll°bedarf es einer schriftlKhen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber

zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss ausgehändigt weraen soll.

" ^SS'nTessTeuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich Eeschutzt._Eine Weitergabe des Arbeitsergebnisses
außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AuTtragnenmers zulässig.

12 Erfüllungsort und snzuwendendes Recht
FüF'den A'uftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.^^ ̂  _^_^_ __,, _

IW E^lcu'ngsuoLrt?st7er'Ort"de"r'beru6 flkh7^^ der auswärtigen Beratungsstelle des Steuerberaters, soweit nicht etwas anderes

vereinbart wird.

" I^htThTld Auftraggeber und Auftragnehmer Kaufleute im Smne der §§ l ff. HGBgegenüberstehen^iltzwisch
beruflichen Niederlassung bzw. der Ort der auswärtigen Beratungsstelle des Steuerberaters als vereinbart.

^aS^cnheeB^ium5mungen dieserAuftragsbedingungen unwirksam sein oderwerdensollte^^^^^^^^
nIchTb'eräh'rt.'DTeunwi'rkFameBestimrn'ung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst nahekommt.̂ ^

[2] ÄIn'd'eruu'n'g^ un'd^gän'zunge'n dieser'Autogsbedmgungen'bed'ürfen der Schriftform. Dies-gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel selbst,
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vddb-Nr. 7144. Nachdr. verb.!


